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c) Schaffung eines wissenschaftlichen Vorlaufes zur 
Meisterung der Aufgaben der wissenschaftlich- 
technischen Revolution im gesamten Industrie
zweig, insbesondere für strukturbestimmende 
Schwerpunktaufgaben und die Entwicklung der 
Haupterzeugnisse,

d) Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte 
sozialistische Reproduktion und die ökonomisch 
zweckmäßigste Verwendung der materiellen und 
finanziellen Fonds -zur Sicherung einer höchsten 
volkswirtschaftlichen Effektivität,

e) Herstellung einer systematischen und organisierten 
Zusammenarbeit aller wesentlich an einer Koope
rationskette Beteiligten, Gewährleistung der Ver
sorgung der Volkswirtschaft und der Bevölkerung 
mit den Erzeugnissen des Industriezweiges, Ent
wicklung der Außenwirtschaftsbeziehungen, insbe
sondere der internationalen sozialistischen Arbeits
teilung und Kooperation,

f) Vervollkommnung und Anwendung des in sich ge
schlossenen Systems ökonomischer Hebel und des 
moralischen Anreizes sowie Verbesserung der Ar
beite- und Lebensbedingungen der Werktätigen,

g) Durchführung der Aufgaben des einheitlichen so
zialistischen Bildungswesens, insbesondere der 
Planung und Leitung der Berufsausbildung ent
sprechend den Erfordernissen der perspektivischen 
Entwicklung der Zweige.

(4) Der Gesellschaftliche Rat unterstützt den General
direktor der WB bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung von Industriezweigkonferenzen, auf denen der 
Generaldirektor Maßnahmen für die weitere Vervoll
kommnung der Planung und Leitung des Reproduk
tionsprozesses des Industriezweiges und die dabei zu 
lösenden Aufgaben zur Beratung unterbreitet und über 
die Erfüllung der Aufgaben des Industriezweiges Re
chenschaft ablegt.

§ 5

(1) Die Werktätigen haben das Recht, sich zur Wah
rung ihrer Interessen in den Gewerkschaften zusam
menzuschließen. Der sozialistische Staat fördert und 
schützt die Tätigkeit der freien und einheitlichen Ge
werkschaften und arbeitet eng mit ihnen zusammen.

(2) Nach ihrer Satzung sind die Freien Deutschen Ge
werkschaften Schulen des Sozialismus und allseitige 
Vertreter der Interessen der Arbeiter, Angestellten und 
Angehörigen der Intelligenz. Die Werktätigen nehmen 
vor allem durch die Gewerkschaften und deren leitende 
Organe ihr Recht auf Mitwirkung an der Leitung der 
Wirtschaft wahr. Die Gewerkschaften entwickeln und 
fördern die Initiative der Werktätigen zur allseitigen 
Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und damit zur ständigen Ver
besserung ihres materiellen und kulturellen Lebens
niveaus. Die Gewerkschaften haben das Recht, bei der 
Lösung der Aufgaben, die sich aus der wissenschaft
lich-technischen Revolution und besonders bei der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung ergeben, 
umfassend mitzuwirken. Sie unterstützen den Kampf 
um den wissenschaftlich-technischen Höchststand, die 
Erreichung des wissenschaftlichen Vorlaufes, die 
schnelle Einführung der Ergebnisse von Wissenschaft 
und Technik in die Produktion und die Qualitätsarbeit. 
Sie unterstützen die Werktätigen bei der Aneignung

allseitiger Kenntnisse und tragen zur ständigen Festi
gung der sozialistischen Arbeitsmoral und Arbeitsdiszi
plin bei.

(3) Die Gewerkschaften haben das Recht, an der Vor
bereitung und Ausarbeitung der Perspektiv- und Jah
respläne mitzuwirken, den staatlichen und wirtschafts
leitenden Organen Vorschläge zu unterbreiten und an 
den Plan Verteidigungen teilzunehmen. Die Betriebslei
ter, die Generaldirektoren der WB und Leiter anderer 
wirtschaftsleitender Organe sowie die Leiter der zen
tralen staatlichen Organe leiten ihre Planvorschläge an 
das zuständige staatliche bzw. wirtschaftsleitende Or
gan zusammen mit einer Stellungnahme des zuständi
gen Gewerkschaftsorgans weiter. Das staatliche bzw. 
wirtschaftsleitende Organ, dem der Planvorschlag mit 
der Stellungnahme übergeben wurde, ist verpflichtet, 
zu den in der Stellungnahme enthaltenen Vorschlägen 
und Hinweisen dem zuständigen Gewerkschaftsorgan 
seine Auffassung darzulegen. Die Staatliche Plankom
mission ist verpflichtet, dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes den Entwurf des 
Volkswirtschaftsplanes zur Beratung und Stellung
nahme vorzulegen.

(4) Die Gewerkschaften haben das Recht, die Arbeiter
kontrolle als Teil der umfassenden gesellschaftlichen 
Kontrolle im System der Arbeiter-und-Bauern-Inspek- 
tion zu organisieren. Die Leiter der staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe sowie die Betriebsleiter 
sind verpflichtet, die Arbeiterkontrolle zu unterstützen 
und beanstandete Mängel im Rahmen der Möglichkei
ten zu beseitigen.

(5) Zur Stärkung der Arbeiter-und-Bauern-Macht er
füllt der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund entspre
chend der Entwicklung der sozialistischen Demokratie 
bisher vom sozialistischen Staat ausgeübte Funktionen 
auf dem Gebiet der sozialistischen Arbeitsverhältnisse 
als gesellschaftliche Aufgaben (Leitung der Sozialver
sicherung, Kontrolle des betrieblichen Arbeitsschutzes 
usw.).

§ 6

(1) Die Gewerkschaften wirken bei der Gestaltung der 
sozialistischen Rechtsordnung mit.

(2) Der Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes ist berechtigt, dem Staatsrat und dem 
Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik 
Vorschläge für die Weiterentwicklung des sozialisti
schen Arbeitsrechts zu unterbreiten. Die Zentralvor
stände der Industriegewerkschaften bzw. Gewerk
schaften sind berechtigt, den Ministern und den Lei
tern der zentralen staatlichen Organe Vorschläge für 
spezielle arbeitsrechtliche Bestimmungen zu unterbrei
ten. Die Gewerkschaften wirken bei der Ausarbeitung 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen mit. Arbeitsrechtliche 
Bestimmungen werden im Einvernehmen mit dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes bzw. dem zuständigen Zentralvorstand der In
dustriegewerkschaft bzw. Gewerkschaft erlassen.

(3) Die Gewerkschaften wirken an der Durchsetzung 
des sozialistischen Arbeitsrechts mit. Sie sind berech
tigt, die Einhaltung des sozialistischen Arbeitsrechts zu 
kontrollieren und die Ergebnisse ihrer Kontrolltätigkeit 
den zuständigen staatlichen und wirtschaftsleitenden 
Organen zu übergeben. Diese sind verpflichtet, vorhan
dene Verstöße bei der Verwirklichung des sozialisti
schen Arbeitsrechts zu beseitigen und den Gewerk
schaften darüber zu berichten.


